
Satzung der Landesrundfunkzentrale Mecklenburg-Vorpommern 
zur Gewährleistung des Schutzes der Menschenwürde und des 

Jugendschutzes (Jugendschutzrichtlinie – JuSchRiL)

Bekanntmachung der 
Landesrundfunkzentrale Mecklenburg-Vorpommern 

vom 4. Dezember 2006

Gemäß § 41 des Rundfunkgesetzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
vom 19. Dezember 2005 (Landesrundfunkgesetz – RundfG-M-V) und auf der 
Grundlage von §  46 in  Verbindung mit  §  4 des Rundfunkstaatsvertrages 
(Artikel 1 des Staatsvertrages über den Rundfunk im vereinten Deutschland 
vom  31.  August  1991,  zuletzt  geändert  durch  den  achten  Rundfunk-
änderungsstaatsvertrag  vom  1.  April  2005)  und  in  Verbindung  mit  den 
hierzu  ergangenen  Zustimmungsgesetzen  der  Länder  werden  nach  Be-
schlussfassung des Landesrundfunkausschusses vom 30. März 2005 die am 
2. Juni 2005 in Kraft getretenen Gemeinsamen Richtlinien der Landesmedi-
enanstalten zur Gewährleistung des Schutzes der Menschenwürde und des 
Jugendschutzes (Jugendschutzrichtlinien – JuSchRiL), beschlossen von der 
Direktorenkonferenz der  Landesmedienanstalten am 8./9.  März 2005,  als 
Satzung der Landesrundfunkzentrale Mecklenburg-Vorpommern übernom-
men. 

Die  nachfolgenden  Richtlinien  dienen  der  Konkretisierung  der  rundfunk-
staatsvertraglichen  Anforderungen  an  den  Jugendschutz  im  Programm 
privater Rundfunkveranstalter und Telemedienanbieter. Sie wurden den Be-
stimmungen des 8. Rundfunkänderungsstaatsvertrages angepasst und be-
ziehen sich primär auf bundesweites privates Fernsehen bzw. bundesweiten 
Hörfunk sowie auf Telemedienangebote. Zugleich sind diese Richtlinien Maß-
stab für die jeweiligen landesweiten, regionalen bzw. lokalen kommerziellen 
und nicht kommerziellen Rundfunkveranstalter.  Im Landesrundfunkgesetz 
vom 19. Dezember 2005 sind in Anlehnung an den 8. Rundfunkänderungs-
staatsvertrag die wesentlichen Voraussetzungen für die Jugendschutzricht-
linien in den §§ 23 und 25 RundfG M-V geschaffen.

1. Grundlagen und Organisation des Jugendschutzes 

1.1 Die  Rundfunkveranstalter  und die  Telemedienanbieter  sind  für  die 
Gewährleistung des Jugendschutzes bei  der  Gestaltung ihres  Pro-
gramms gefordert und verantwortlich. Sie prüfen vor Ausstrah-
lung die Kinder- und Jugendeignung von Sendungen in eigener 
Verantwortung, soweit sie nicht nach §§ 4, 5 Abs. 4, 8 und 10 Abs. 1 
JMStV an die dort genannten Bewertungen gebunden sind oder soweit 
nicht Richtlinien bzw. Einzelentscheidungen der Landesmedienanstal-
ten oder der KJM Bindungen begründen. Die Anbieter berufen gemäß 
§ 7 JMStV jeweils einen Beauftragten für den Jugendschutz, der die 
zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde auf dem Ge-
biet des Jugendschutzes besitzt. 
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1.2 Die  Landesmedienanstalten  beaufsichtigen  im  Rahmen ihrer  jewei-
ligen Zuständigkeit  die  Einhaltung der  Jugendschutzbestimmungen 
des Jugendmedienschutz-Staatvertrages.  Sie beraten die Rundfunk-
veranstalter  und  insbesondere  den  von  ihnen  zu  benennenden 
Jugendschutzbeauftragten bei  der Anwendung der Jugendschutzbe-
stimmungen. Die KJM, die nur auf Antrag einer Landesmedienanstalt 
oder einer obersten Landesjugendbehörde tätig wird, wird im Bereich 
der Telemedien von jugendschutz.net gemäß § 18 Abs. 2 JMStV un-
terstützt.  Die  KJM arbeitet  mit  der  Bundesprüfstelle  für  jugendge-
fährdenden Medien (BPjM) zusammen, insbesondere bei den Verfah-
ren nach § 16 S. 2 Nr. 7 JMStV i.V.m. § 21 JuSchG. Die Landesmedi-
enanstalten setzen sich für  eine Zusammenarbeit  mit  den Einrich-
tungen freiwilliger Selbstkontrolle gemäß § 19 JMStV ein.

1.3 Die nach Landesrecht zuständigen Gremien der Landesmedienanstal-
ten stellen gemäß § 15 Abs. 2 JMStV mit den in der ARD zusammen-
geschlossenen  Landesrundfunkanstalten  und  dem  ZDF  das 
Benehmen beim Erlass ihrer Richtlinien und Satzungen her. Damit 
soll im Hinblick auf den einheitlichen Schutzzweck der Norm eine un-
terschiedliche Handhabung im öffentlich- rechtlichen und im privaten 
Rundfunk vermieden werden. 

Die nach Landesrecht zuständigen Gremien der Landesmedienanstal-
ten führen mit dem öffentlich- rechtlichen Rundfunk und  der  KJM 
einen  gemeinsamen  Erfahrungsaustausch  in  der  Anwendung  des 
Jugendmedienschutzes durch, um möglichst eine einheitliche Hand-
habung  des  Jugendschutzes  im  öffentlich-  rechtlichen  und  im 
privaten Rundfunk zu erreichen. 

1.4 Der  am  1.  April  2003  in  Kraft  getretene  Jugendmedienschutz-  
Staatsvertrag 

trägt der eingetretenen Konvergenz im Medienbereich durch Schaf-
fung eines einheitlichen Rechtrahmens in Rundfunk und Telemedien 
Rechnung und
folgt dem Leitprinzip der Eigenverantwortung des Anbieters, der sich 
zu deren Erfüllung  Einrichtungen Freiwilliger  Selbstkontrolle  unter 
Beibehaltung der hoheitlichen Regulierungskompetenz für einen effek-
tiven Jugendschutz im Sinne einer “regulierten Selbstregulierung” be-
dienen kann. 

2. Unzulässige Sendungen           

2.1 Die in § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 5, 9 und 10 JMStV verwendete Formu-
lierung “virtuelle Darstellung” ist deflatorisch. Virtuelle Darstellungen, 
in denen die dargestellten Wesen nach objektiven Maßstäbe physisch 
als  Menschen  erscheinen,  sind  Darstellungen  tatsächlichen  Ge-
schehens gleichgestellt. 

2.2 Geschlechtsbetont ist eine Körperhaltung, wenn die sexuelle Anmu-
tung des Menschen in den Vordergrund gerückt wird, wobei nicht er-
forderlich ist, dass die Darstellung pornographisch ist.
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Unnatürlich ist eine geschlechtsbetonte Körperhaltung insbesondere 
dann, wenn beim Betrachten der Eindruck eines sexuell anbietenden 
Verhaltens in einer Weise erweckt wird, die dem jeweiligen Alter der 
dargestellten  Peron  nicht  entspricht.  Hierbei  sind  auch  die  darge-
stellte Situation und der konkrete Gesamteindruck der Darstellung im 
Einzelfall zu berücksichtigen. 
Dabei ist nicht maßgeblich, ob die gezeigt Person noch nicht 18 Jahre 
ist, sondern ausschlaggebend ist der Eindruck, der für den Betrachter 
entsteht. 

2.3 Unter Pornographie ist eine Darstellung zu verstehen, die unter Aus-
klammerung sonstiger menschlicher Bezüge sexuelle Vorgänge in grob 
aufdringlicher Weise in den Vordergrund rückt und die in ihrer Ge-
samttendenz ausschließlich oder überwiegend auf sexuelle Stimulati-
on angelegt ist, sowie dabei die im Einklang mit allgemeinen gesell-
schaftlichen Wertevorstellungen gezogenen Grenzen eindeutig  über-
schreitet. 

Werbung  für  pornographische  Angebote  ist  nur  unter  den  Be-
dingungen zulässig, die auch für die Verbreitung des Angebots selbst 
gelten. 

2.4 § 4 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 JMStV ist eine Generalklausel und erfasst die-
jenigen  Angebote,  die  offensichtlich  geeignet  sind,  Kinder  oder 
Jugendliche in ihrer  Erziehung zu einer  eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit schwer zu gefährden. 

Offensichtlich ist die schwere Gefährdung, wenn sie für jeden un-
befangenen Beobachter bei verständiger Würdigung erkennbar ist.

3. Entwicklungsbeeinträchtigung 

3.1 Die  Formulierungen  im  Jugendmedienschutz-  Staatsvertrag  stellen 
den Bezug zum Recht von Kindern und Jugendlichen auf Erziehung (§ 
1 Abs. 1 des achten Buches Sozialgesetzbuch) und den Kinderrechten 
insgesamt  her.  Dabei  werden  eine  individuelle  und  eine  soziale 
Komponente angesprochen. Dies präzisiert die bisherige Formulierung 
dahingehend,  dass  nicht  nur  die  Unversehrtheit  des  Individuums, 
sondern die Persönlichkeit mit ihrem Sozialbezug insgesamt zu beach-
ten ist. Die Beeinträchtigung der Erziehung ist einzubeziehen. 

3.2 Die Beurteilung der Beeinträchtigung hat an den schwächeren und 
noch nicht so entwickelten Mitgliedern der Altersgruppe zu erfolgen. 
Die  mögliche  Wirkung  auf  bereits  gefährdungsgeneigte  Kinder  und 
Jugendliche ist angemessen zu berücksichtigen.

3.3 Es ist nicht erforderlich, die Beeinträchtigung im Einzelnen nachzu-
weisen;  es  reicht  bereits  die  Eignung eines Angebots  zur  Entwick-
lungsbeeinträchtigung einer bestimmten Altersgruppe dafür aus, dass 
die entsprechenden Restriktionen zu beachten sind. 
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4. Zeitgrenzen für entwicklungsbeeinträchtigende Sendungen 

4.1 Der  Anbieter  ist  für  die  Wahl  des  Zeitpunkts,  in  der  Angebote  im 
Sinne von § 5 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 Nr. 2 JMStV verbreitet oder zu-
gänglich gemacht werden, verantwortlich.

4.2 Filme im Sinne des § 5 Abs. 4 S. 3 JMStV sind auch andere Datenträ-
ger, die aufgrund des § 14 des Jugendschutzgesetzes freigegeben sind. 

4.3 Die Zeitgrenze ist für die gesamte Dauer des Angebots einzuhalten. 

4.4 Ein Anbieter hat seine Pflicht aus § 5 Abs. 1 JMStV i.V.m. § 5 Abs. 3 
Nr. 2 JMStV bzw. § 5 Abs. 4 S. 3 JMStV jedenfalls dann Rechung zu 
tragen,  wenn  er  Angebote,  die  geeignet  sind,  die  Entwicklung  von 
Kindern unter 12 Jahren zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen  Persönlichkeit  zu  beeinträchtigen,  nur  zwischen  20 
Uhr und 6 Uhr verbreitet werden oder zugänglich macht. 

5. Technische Mittel 

5.1 Unter technischen Mitteln im Sinne des § 5 Abs. 3 Nr. 1 JMStV ver-
steht man Mittel im Rundfunk und in Telemedien, die von ihrer Wirk-
samkeit den Zeitgrenzen des § 5 Abs. 3 Nr. 2 JMStV gleichzusetzen 
sind.  Der  Staatsvertrag  sieht  ausdrücklich  zwei  Beispiele  für  ein 
technisches Mittel vor: für den Bereich des Rundfunks die Vorsperre 
in § 9 Abs. 2 JMStV und für den Bereich Telemedien das anerkannte 
Jugendschutzprogramm in § 11 JMStV.

5.2 Daneben sind auch weitere technische Mittel i.S.d. § 5 Abs. 3 Nr. 1 
JMStV vorstellbar, die die Anforderungen des § 5 Abs. 3 Nr. 1 JMStV 
erfüllen. Jedenfalls stellt ein von der KJM positiv bewertetes System 
zur Umsetzung der geschlossenen Benutzergruppen i.S.d. § 4 Abs. 2 
S. 2 MStV,  das  als  Zugangsschutz  bei  entwicklungsbeein-
trächtigenden  Darstellungen  vorgeschaltet  wird,  zugleich  ein 
“technisches Mittel” i.S.d. § 5 Abs. 3 Nr. 1 JMStV dar. 

5.3 Ein Anbieter kann von den Sendezeitbeschränkungen für Sendungen 
in § 5 Abs. 4 JMStV nach Maßgabe der nach § 9 Abs. 2 JMStV von 
den  Landesmedienanstalten  erlassenen  übereinstimmenden 
Satzungen abweichen. 

6. Festlegung der Sendezeit für Fernsehsendungen und- serien; 
Vorschriften für den Rundfunk 

6.1 Für Fernsehsendungen, die inhaltsgleich mit Trägermedien sind, für 
die bereits eine Alterskennzeichnung nach § 14 Abs. 2 JuSchG vor-
liegt, gilt die Vermutung des § 5 Abs. 2 JMStV in Verbindung mit Abs. 
4 JMStV.

6.2 Die Verpflichtung des Anbieters nach § 5 Abs. 1 JMStV, dafür Sorge 
zu tragen, dass Kinder oder Jugendliche der betroffenen Altersstufen 
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üblicherweise  Angebote  nicht  wahrnehmen,  die  geeignet  sind,  die 
Entwicklung  von  Kindern  oder  Jugendlichen  zu  einer  eigenverant-
wortlichen  und  gemeinschaftsfähigen  Persönlichkeit  zu  beein-
trächtigen, bleibt unberührt. 

6.3 Für Sendungen,  auf  die  das Jugendschutzgesetz  keine Anwendung 
findet, sowie für Filme, die keine Kennzeichnung nach § 14 Abs. 2 
JuSchG haben, ergeben sich weiter Sendezeitbeschränkungen im Ein-
zelfall,  wenn sie einer anerkannten Freiwilligen Selbstkontrolle oder 
der KJM zur Altersprüfung vorab vorgelegt wurden. 

6.4 Der Anbieter soll bei Sendungen, die aufgrund ihres fortlaufenden Ge-
schehens  oder  der  durchgängig  auftretenden  Serien  besondere 
Wirkung haben, die Sendezeit für alle Einzelfolgen einer Serie so wäh-
len, dass alle Einzelfolgen ohne Beanstandung zu dieser Zeit gesendet 
werden könnten. 

6.5 Bei  einer  Folge  einer  Fernsehserie  sind  Maßnahmen  der  KJM  bei 
einem von der KJM festgestellten Verstoß des Anbieters gegen die Be-
stimmungen des JMStV nach § 20 Abs.  3 JMStV nur dann unzu-
lässig, wenn der Anbieter nachweist, dass er die konkrete Folge der 
Serie vor ihrer Ausstrahlung einer anerkannten Einrichtung der Frei-
willigen Selbstkontrolle vorgelegt und deren Vorgaben beachtet hat so-
wie wenn die Entscheidung oder die Unterlassung der Entscheidung 
der anerkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle nicht 
die  rechtlichen  Grenzen  des  Beurteilungsspielraums  überschreitet. 
Bewertungen der anerkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkon-
trolle zu  anderen  Folgen  dieser  Fernsehserie  werden  bei  der  Ent-
scheidung der KJM einbezogen. 

7. Festlegung der Sendezeit für sonstige Sendeformate

7.1 Maßstab ist die Beeinträchtigung der Entwicklung und Erziehung von 
Kindern  oder  Jugendlichen  zu einer  eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeit.

7.2 Die  Regelung  gilt  für  Rundfunkangebote  und  damit  sowohl  für 
Fernsehen als auch für Hörfunk. Betroffen sind sowohl aufgezeichnete 
als  auch  live  ausgestrahlte  Formate  und  Mischungen  aus  beiden 
Formen. 

7.3 Zu erfolgen hat eine Gesamtbewertung des Sendeformats, wobei ins-
besondere  die  Ausgestaltung  nach  Thema,  Themenbehandlung, 
Gestaltung  und  Präsentation  in  ihrer  Wirkung  auf  Kinder  und 
Jugendliche  zu  bedenken  ist.  Dabei  soll  eine  möglichst  konkrete 
Gefahrenprognose vorgenommen werden. Die hier aufgezählten Krite-
rien  ermöglichen  eine  Beurteilung  über  die  Wirkung  von  Einzelse-
quenzen  hinaus.  Auch  die  Rückwirkung  der  vom  Veranstalter  zu 
verantwortenden Aufbereitung in anderen Medienarten wie Printmedi-
en oder Internet auf die Rezeption einer Sendung kann für eine der-
artige Gesamtbeurteilung an Bedeutung gewinnen. 
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8. Ausnahmenregelungen 

8.1 Eine Abweichung von der Vermutung des § 5 Abs. 2 JMStV ist nur zu-
lässig, wenn vor der Ausstrahlung des Angebots eine Ausnahme ge-
mäß § 9 Abs. 1 JMStV gestattet worden ist. Über  die  Ausnahmen 
im Einzelfall wird auf den jeweiligen Antrag des Anbieters durch die 
zuständige  Landesmedienanstalt  auf  der  Grundlage  der  bindenden 
Entscheidung der KJM oder durch eine von dieser anerkannten Ein-
richtung der Freiwilligen Selbstkontrolle entschieden. 

8.2 Die  Erteilung  einer  Ausnahmegenehmigung  ist  auch  erforderlich, 
wenn die Freigabeentscheidung der obersten Landesbehörde nach den 
§§ 14 ff. JuSchG mehr als 15 Jahre zurück liegt. 

8.3 Die  Erteilung  einer  Ausnahmegenehmigung  ist  auch  erforderlich, 
wenn  der  zu  sendende  Film  nicht  identisch  ist  mit  der  von  der 
obersten Landesbehörde freigegebenen Fassung,  der Inhalt  aber im 
Wesentlichen übereinstimmt. 

8.4 Allgemein zugelassen werden folgende Ausnahmen:

Filme, die vor 1970 nach dem Gesetz zum Schutz der Ju gend in der 
Öffentlichkeit (JÖSchG) von der obersten Landesbehörde mit “freigege-
ben ab 16 Jahren” gekennzeichnet worden sind und deren Bewertung 
auf  der  Darstellung des Verhältnisses  der  Geschlechter  zueinander 
beruht, können bis zum Erlass einer anderweitigen Regelung ab 6:00 
Uhr gesendet werden; dies gilt nicht, wenn der Film zugleich durch 
Sexdarstellungen oder Darstellungen von Gewalt geprägt ist.  

Filme, die nach dem Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlich-
keit (JÖSchG) von der obersten Landesbehörde mit “freigegeben an 16 
Jahren” gekennzeichnet worden sind und deren Bewertung länger als 
15 Jahre zurück liegt, können ab 20:00 Uhr gesendet werden, wenn 
deren Bewertung  auf  der  Darstellung  des  Verhältnisses  der  Ge-
schlechter zueinander beruht; dies gilt nicht, wenn der Film zugleich 
durch Sexdarstellungen oder Darstellungen von Gewalt geprägt ist.

Macht  der  Rundfunkveranstalter  hiervon  Gebrauch,  hat  er  durch 
organisatorische Vorkehrungen zu gewährleisten, dass die Bewertung 
sachkundig begründet und dokumentiert wird; auf Verlangen ist die 
Bewertung vorzulegen. 

8.5 Im  Übrigen  sind  Ausnahmegenehmigungen  im  Einzelfall  zu  bean-
tragen. Der Rundfunkveranstalter hat im Antrag anzugeben, zu wel-
cher Sendezeit  der Film gesendet werden soll.  Ausnahmen im Ein-
zelfall werden in der Regel für die Sendezeiten ab 6:00 Uhr, ab 20:00 
Uhr der ab 22:00 Uhr gestattet. 

8.6 Anträge auf Ausnahmegenehmigungen im Einzelfall sind schriftlich zu 
stellen mit einer eindeutigen Identifizierung des Films, der Angabe der 
Sendezeit und einer Begründung; beizufügen ist das Schnittprotokoll, 
falls der Film geschnitten wurde. 
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8.7 Die KJM/Landesmedienanstalten bezieht ihre Entscheidung ein:

● den  Jugendentscheid  der  obersten  Landesbehörde,  von  dem 
abgewichen werden soll, mit vollständiger Begründung,

● eine vom Veranstalter  zu  stellende  Kopie,  wenn dies  für  die 
Entscheidung erforderlich ist.

8.8 Die  Sendezeit  einer  Ausstrahlung  bei  einer  öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalt  wird einbezogen,  sofern vom Veranstalter  nachge-
wiesen wird, dass der Film zu einer entsprechenden Sendezeit ausge-
strahlt wurde. 

8.9 Im Falle der Ablehnung einer Ausnahmegenehmigung kann der Ver-
anstalter für einen Film in entscheidend geänderter Fassung oder bei 
entscheidend geänderten Umständen und Erkenntnissen erneut eine 
Ausnahmegenehmigung beantragt werden. 

8.10 Auf  die  Erteilung  einer  Ausnahmegenehmigung  gegenüber  einem 
Rundfunkveranstalter  kann sich auch ein  anderer  Rundfunkveran-
stalter  berufen,  wenn  der  Film,  für  den  die  Ausnahme  gestattet 
wurde,  in  der  der  Ausnahmeentscheidung  zugrunde  liegenden 
Fassung und zu einer gleichwertigen Zeit gesendet wird. 

9. Programmankündigung 

9.1 Programmankündigungen gemäß § 10 Abs. 1 JMStV sind Ankündi-
gungen von Sendungen, die auf Sendeplätze hinweisen. Entscheidend 
ist der Ankündigungscharakter. 

9.2 Bewegtbilder gemäß § 10 Abs. 1 JMStV sind neben Filmszenen auch 
ursprünglich  stehende  Bilder,  die  durch  Hintereinanderschaltung, 
Kamerabewegungen, Zooms, elektronische Effekte oder anderweitige 
Bearbeitung den Eindruck eines Bewegbildes entstehen lassen. 

9.3 Programmankündigungen  mit  Bewegtbildern  folgen  der  entspre-
chenden Einstufung des Angebots selbst nach § 5 Abs. 4 JMStV. Sie 
unterliegen  damit  den  gleichen  Beschränkungen  wie  das  Angebot 
selbst. 

9.4 Programmankündigungen  mit  Bewegtbildern  für  vorgesperrte 
Sendungen  gemäß  §  5  Abs.  3  Nr.  1  JMStV  i.V.m.  §  5  Abs.  1,  2 
Jugendschutzsatzung dürfen außerhalb der Zeitgrenzen nach § 5 Abs. 
4 JMStV nur vorgesperrt ausgestrahlt werden. 

9.5 Programmankündigungen  mit  Bewegtbildern  für  entgeltpflichtige 
Sendungen  im  Einzelabruf  dürfen  außerhalb  des  entgeltpflichtigen 
Einzelabrufs und außerhalb der Zeitgrenzen nach § 5 Abs. 4 JMStV 
nur vorgesperrt ausgestrahlt werden. 
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10. Kenntlichmachung 

10.1 Alle Sendungen, die gemäß § 5 Abs. 4 JMStV nur zwischen 22:00 Uhr 
und 6:00 Uhr verbreitet werden dürfen, sind kenntlich zu machen. 
Dies gilt auch für nicht vorgesperrte Sendungen im digitalen Fernse-
hen. 

10.2 Dieser Verpflichtung wird durch einen akustischen Hinweis zu Beginn 
der Sendung entsprochen. 

10.3 Die akustische Ankündigung von Sendungen, die nur zwischen 22:00 
Uhr  und  6:00  Uhr  verbreitet  werden  dürfen,  lautet:  “Die  folgende 
Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet”.

10.4 Die akustische Ankündigung von Sendungen, die nur zwischen 23:00 
Uhr  und  6:00  Uhr  verbreitet  werden  dürfen,  lautet:  “Die  folgende 
Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet”.

11. Vorlagefähigkeit 

11.1 Bei der Beurteilung der Vorlagefähigkeit einer Sendung ist auf die Ak-
tualität des jeweiligen Geschehens im Einzelfall abzustellen. 

11.2 Die Vorlagefähigkeit kann sich auch nur auf einen Teil der Sendung 
beziehen. 

11.3 Regelmäßig  nicht  vorlagefähig  sind  Live-  Sendungen  und  Einspie-
lungen  aktueller  Geschehnisse,  beispielsweise  in  Nachrich-
tensendungen, die jeweils keiner anerkannten Selbstkontrolleinrich-
tung vor Ausstrahlung hätte vorgelegt werden können, ohne die Aus-
strahlung wegen Zeitablaufs überflüssig zu machen. 

12. Geschlossene Benutzergruppen; Vorschriften für Telemedien

12.1 Von Seiten des Anbieters ist sicherzustellen, dass Angebote im Sinne 
des §  4  Abs.  2  S.  1  JMStV nur Erwachsenen zugänglich  gemacht 
werden. Dies ist durch wie Schritte sicherzustellen:

durch eine Volljährigkeitsprüfung, die über persönlichen Kontakt er-
folgen muss, und 
durch Authentifizierung beim einzelnen Nutzungsvorgang. 

12.2 Voraussetzung  für  eine  verlässliche  Volljährigkeitsprüfung  ist  die 
persönliche  Identifizierung  von  natürlichen  Personen  inklusive  der 
Überprüfung  ihres  Alters.  Hierfür  ist  ein  persönlicher  Kontakt  mit 
Vergleich von amtlichen Ausweisdaten erforderlich. 

12.3 Die Authentifizierung hat sicherzustellen, dass nur identifizierte und 
altergeprüfte  Personen  Zugang  zu  geschlossenen  Benutzergruppen 
erhalten, und soll die Weitergabe von Zugangsdaten an unautorisierte 
Dritte erschweren. 
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12.4 Eine Anerkennung von Systemen zur Umsetzung der geschlossenen 
Benutzergruppen i.S.v. § 4 Abs. 2 S. 2 JMStV durch die KJM ist im 
JMStV nicht vorgesehen. Die Verantwortung hierfür obliegt gemäß § 4 
Abs. 2 JMStV grundsätzlich dem Anbieter. 

13. Jugendschutzprogramm

13.1 Jugendschutzprogramme  müssen  einen  nach  Alterstufen  diffe-
renzierten Zugang zu entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten bieten 
oder vergleichbar geeignet sein. Bei Jugendschutzprogrammen muss 
die Wahrnehmung von beeinträchtigenden Inhalten für Kinder und 
Jugendliche  der  entsprechenden  Altersstufen  unmöglich  gemacht 
oder zumindest wesentlich erschwert werden. Die Programme können 
vom Anbieter entweder programmiert oder vorgeschaltet werden und 
müssen der KJM vorab zur Anerkennung vorgelegt werden. 

13.2 Neben der  technischen Wirksamkeit  von  Jugendschutzprogrammen 
ist eine Wirksamkeit von Jugendschutzprogrammen in Bezug auf die 
Nutzer  und ihren sozialen Kontext  erforderlich.  Bei  der  Bewertung 
sind insbesondere die Akzeptanz der Eltern, die gesellschaftliche Ak-
zeptanz, die Benutzerfreundlichkeit und Fördermaßnamen zum sinn-
vollen Gebrauch zu berücksichtigen. 

13.3 Modellversuche  gemäß  §  11  Abs.  6  JMStV  sind  grundsätzlich  als 
ergebnisoffen zu verstehen und stellen keine Garantie für eine An-
erkennung dar. Für die Durchführung von Modellversuchen muss als 
Voraussetzung gegeben sein, dass bei  den dafür vorgesehenen Pro-
grammen ein Weiterentwicklungspotenzial gegeben ist.

14. Kennzeichnungspflicht 

Auf die Kennzeichnungspflicht für die jeweilige Altersstufe muss in Telemedi-
en deutlich, d.h. ohne weitere Zugriffsschritte erkennbar, möglichst durch 
ein der Anordnung nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 JuSchG entsprechendes Zeichen 
hingewiesen werden. 

15. Jugendschutzbeauftragter 

15.1 Nimmt eine Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle die Funktion 
des Jugendschutzbeauftragten gemäß § 7 Abs. 2 JMStV wahr, hat sie 
sicherzustellen,  dass  sie  die  Anforderungen  des  §  7  Abs.  3  bis  5 
JMStV insoweit erfüllt.

15.2 Der  Jugendschutzbeauftragte  soll  Ansprechpartner  für  den  Nutzer 
sein. Es ist eine Kontaktmöglichkeit anzugeben. 

    9



16. Jugendschutz in Werbung und Teleshopping 

Für Werbung in Rundfunk und in Telemedien gelten die sonstigen Bestim-
mungen  des  Jugendmedienschutz-  Staatvertrages  (insbesondere  die  §§  4 
und 5 JMStV), die Bestimmungen des Rundfunkstaatvertrages (insbesonde-
re § 44 Abs. 1 RStV) und des Mediendienste- Staatvertrages (§ 13 MDStV).

16.1 Werbung,  die  sich  an  Kinder  richtet,  ist  insbesondere  unzulässig, 
wenn sie direkte Kaufaufforderungen enthält. Ihnen sind solche Kau-
faufforderungen gleichzustellen, die lediglich eine Umschreibung di-
rekter Kaufaufforderungen enthalten. Unerfahrenheit  und  Leicht-
gläubigkeit werden bei Kindern vermutet. 

Werbung, die sich an Jugendliche richtet, ist unzulässig, wenn sie di-
rekte Kaufaufforderungen an Jugendliche richtet, die deren Unerfah-
renheit und Leichfertigkeit ausnutzen.

16.2 Unter  Inhalt  im Sinne des §  6  Abs.  3  JMStV sind Produkte  und  
Dienstleistungen zu verstehen.

16.3 Werbung,  die  sich  auch an  Kinder  richtet,  ist  insbesondere  unzu-
lässig, wenn

1. sie einen Vortrag über besondere Vorteile oder Eigenarten des Pro-
duktes enthält, die nicht den natürlichen Lebensäußerungen der 
Kinder entsprechen;

2. sie  für  Produkte,  die  selbst  Gegenstand  von  Kinderangeboten 
sind,  vor  oder  nach  einer  Sendung  in  einem  Werbeblock  ge-
schaltet wird;

3. sie im Rundfunk prägende Elemente enthält, die auch Bestandteil 
der Kindersendung vor oder nach dem Werbeblock sind.

16.4 Werbung, die sich auch an Kinder und Jungendliche richtet, ist ins-
besondere unzulässig, wenn

1. sie strafbare Handlungen oder sonstiges Fehlverhalten, durch das 
Personen gefährdet sind oder ihnen geschadet werden kann, als 
nachahmenswert oder billigenswert darstellt;

2. sie aleatorische Werbemittel in einer Art und Weise einsetzt, die 
geeignet  ist,  die  Umworbenen  irrezuführen,  durch  übermäßige 
Vorteile  anzulocken,  deren  Spielleidenschaft  auszunutzen  oder 
anreißerisch zu belästigen.

17. Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit dem Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Dr. Uwe Hornauer
Direktor
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